
 

Anlage 4 - Anzeigeverfahren für die Durchführung von Sprengarbeiten  

Ortstermin 

falls 

erforderlich 

Örtliche Ordnungsbehörde 

Entgegennahme Anzeige 

Prüfung auf Fristeinhaltung und 

Vollständigkeit  

Weitere Träger öffentlicher 

Belange (z. B. 

Brandschutzdienststelle, Luftaufsicht, 

Polizei, Straßenverkehrsbehörde, 

Verkehrsbetriebe) 

Bezirksregierungen 

Prüfen insbesondere von 

Sicherheitsmaßnahmen und 

Schutzabständen 

Nach pflichtgemäßem Ermessen 

Örtliche Ordnungsbehörde 

Antragsteller 

Bestätigung Eingang Anzeige und ggf. 

Anordnung von Einschränkungen 

 

 

 

Zwingende Beteiligung 

Ggf. 

Sachver-

ständigen-

gutachten 

Stellungnahme Stellungnahme 


